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Einverständniserklärung

Folgendes ist ganz wichtig beim Ausfüllen der Einverständniserklärung:

wenn es zwei Erziehungsberichtigte gibt, sind die Unterschriften von beiden erforderlich

vergessen Sie bitte nicht, das Geburtsdatum ihres Kindes einzutragen

bitte A oder B ankreuzen (weder beides noch keines)

Im Fall B geben Sie bitte den korrekten und vollständigen Namen der Organisation an, 
die die Gruppenveranstaltung ausführt (das bedeutet: die Organisation, bei der Sie die 
Veranstaltung gebucht haben, z.B. “DAV Sektion Friedberg” (unzureichend sind z. B. 
Formulierungen wie „DAV“ oder “Kletterzentrum Augsburg” oder die Nummer eines 
Kletterkurses oder der Name eines Gruppenleiters).

bitte nehmen Sie keine Veränderungen im Formular vor, das bedeutet: 
bitte nichts unterstreichen, nichts durchstreichen und auch nichts hervorheben

bitte füllen Sie alle Angaben lesbar aus

die Benutzerordnung MUSS der Einverständniserklärung anhängen 
(alle 4 Seiten der Einverständniserklärung müssen ausgedruckt werden)

ACHTUNG: Wir weisen darauf hin, dass eine fehlerhaft ausgefüllte Einverständniserklärung 
keine Gültigkeit besitzt und somit Ihrem Kind auch bei Begleitung durch einen ausgebildeten 
DAV-Trainer der Eintritt verwehrt werden muss. 
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DAV Kletterzentrum Augsburg Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg
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Name: Alleinerziehungsberechtigte/r

beider Erziehungsberechtigter

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefonnummer

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn 

das DAV-Kletterzentrum Augsburg (bitte A oder B ankreuzen, wenn Voraussetzungen vorliegen!)

Wir versichern in diesem Fall, dass unser Sohn/unsere Tochter das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der beim Klettern anzuwendenden Sicherungstech-
niken und Klettertechniken verfügt. Die Gegebenheiten der Kletteranlage vor Ort sind uns nach persönlicher 
Besichtigung bekannt. Ein Duplikat dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige beim Besuch 
der Kletteranlage bei sich zu führen! 

zu Klettterzwecken benutzt und falls nötig Klettermaterial des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der 
Ausübung des Klettersports verbundenen Risiken sind uns bekannt. Ferner bestätigen wir, dass wir die 
Benutzerordnung des DAV-Kletterzentrum Augsburg gelesen und verstanden haben. Wir erkennen die 
Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an. Diese Erklärung ist beim DAV-Klettercenter Augsburg abzuge-
ben. Ein Doppel der Erklärung ist beim Besuch des DAV-Kletterzentrum Augsburg an der Kasse vorzulegen. 

Ort, Datum (Alleinerziehungsberechtigte/r)

Ort, Datum (Erziehungsberechtigte, Erziehungsberechtigter) 

geboren amName in Druckbuchstaben 

Organisation/ Einrichtung eintragen

Stand 06/10 

Ferdinand Triller
Textfeld
The Climbing Company - Ferdinand Triller - Afrastr. 20 - 86316 Friedberg

Ferdinand Triller
Textfeld
C4

Ferdinand Triller
Textfeld
X



BENUTZUNGSORDNUNG 
der Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader (Pächter) für das DAV-Kletterzentrum der 
Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins e.V. (Stand 06/10)

Benutzungsberechtigung: 
Benutzungsberechtigt sind nur Personen, welche vor Benutzung des Kletterzentrums die jeweilige Tagesgebühr ent-
richtet  bzw. Ihre Dauerkarte vorgezeigt haben. Die Benutzung der Kletteranlage ist kostenpflichtig. Die Preise für die 
Benutzung ergeben sich aus der jeweiligen gültigen Gebührenordnung. 

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Geburtstag) dürfen die Kletteranlage nur unter  Aufsicht eines Erziehungsbe-
rechtigten oder einer sonstigen volljährigen Person, die die Aufsichtspflicht befugtermaßen ausübt, benutzen. Ausnah-
men regelt die Ziffer 1.3.. 

Jungendliche ab der Vollendung des 14. Lebensjahres dürfen die Kletteranlage auch ohne Begleitung der Eltern oder 
eines sonstigen Aufsichtspflichtigen  nach Vorlage einer entsprechenden schriflichen Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten benutzen . Die Einverständnisformulare die ausschließlich zu verwenden sind, liegen in der 
Kletteranlage aus und können auf unserer Homepage www.kletterzentrum -augsburg.de heruntergeladen werden. 

Bei geleiteten Gruppenveranstaltungen hat/haben der/die jeweilige/n Leiter/Leiterin der Gruppenveranstaltung dafür 
einzustehen, dass die Benutzerordnung von den Mitgliedern der Gruppe in allen Punkten vollständig erfüllt wird. Leiter/
Leiterinnen einer geleiteten Gruppenveranstaltung müssen volljährig sein, es sei denn es handelt sich um eine Veran-
staltung im Auftrag einer DAV-Organisation und der/die Leiter/Leiterin hat mind. das 16. Lebensjahr vollendet. Geleitete 
Gruppenveranstaltungen müssen beim erstmaligen Besuch des  DAV-Kletterzentrums Augsburg das jeweils aktuelle 
Formblatt „Dauerbestätigung für geleitete Gruppenveranstaltungen“ vollständig ausgefüllt im Original an der Kasse 
abgegeben und bei jeder weiteren Veranstaltung in Kopie an der Kasse vorlegen. Minderjährige Teilnehmer einer gelei-
teten Gruppenveranstaltung müssen beim erstmaligen Besuch des DAV-Kletterzentrums Augsburg das jeweils aktuelle 
Formblatt „Einverständniserklärung für Minderjährige“ vollständig ausgefüllt im Original an der Kasse abgegeben und 
bei jeder weiteren Veranstaltung in Kopie an der Kasse vorlegen. Bei minderjährigen DAV-Leitern/innen hat die DAV-Or-
ganisation ferner zu bestätigen, dass diese Tätigkeit von den Erziehungsberechtigten gestattet wurde. 

Die Kletteranlage dient ausschließlich den Zwecken der Firma Bergbader, Oliver Bader, den Satzungszwecken der DAV-
Sektion Augsburg sowie privaten Kletterzwecken. Die gewerbliche oder kommerzielle Nutzung bedarf einer 
besonderen Genehmigung. 

Die unbefugte Nutzung der Kletteranlage sowie die Nutzung entgegen den Bestimmungen dieser Benutzerordnung wird 
mit einer erhöhten Klettergebühr in Höhe von € 100,-- geahndet. Die Geltendmachung von darüber hinaus gehenden An-
sprüchen – insbesondere auf  Schadensersatz  sowie  sofortigen Verweis aus der Kletteranlage und Hausverbot – blei-
ben daneben vorbehalten. 

Benutzungszeiten: 
Die Kletteranlage darf nur während der vom Pächter  festgelegten Öffnungszeiten benutzt werden. Die Öffnungszeiten 
werden durch Aushang und Veröffentlichung bekannt gegeben. 

Bei Gewitter-  oder Blitzgefahr darf die Outdoor-Anlage nicht benutzt werden. Hierfür hat jeder Nutzer eigen- 
verantwortlich Vorsorge zu treffen.

Kletterregeln und Haftung: 
Klettern ist als Risikosportart  gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. 
Der Umfang der Eigenverantwortlichkeit wird insbesondere durch die nachfolgenden Kletterregeln bestimmt, die jeder 
Besucher und/oder Benutzer der Kletteranlage zu beachten hat. Der Aufenthalt in und die Benutzung der Kletteranlage,  
insbesondere das Klettern,  erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sofern 
dessen ungeachtet eine Haftung bestehen sollte, wird für andere Schäden als solchen aus Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit von der DAV Sektion Augsburg / dem Pächter, deren Organe, gesetzlichen Vertretern, 
Erfüllungsgehilfen und sonstige Hilfspersonen nicht gehaftet, es sei denn, dass der Schaden durch deren vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden ist. 

Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für Ihre Kinder beziehungsweise die ihnen anvertrauten Personen. Gerade für 
Kinder bestehen beim Aufenthalt in der Kletteranlage und insbesondere beim Klettern besondere Risiken,  hinsichtlich 
derer die Eltern oder sonstigen Aufsichtsberechtigten eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen haben. Kinder sind wäh-
rend ihres gesamten Aufenthaltes in der Anlage zu beaufsichtigen. Das Spielen im Kletter- und Boulderbereich und in 
Bereichen,  in denen Gegenstände oder Kletterer herunterfallen können, ist untersagt. Vor allem Kleinkinder dürfen sich 
dort nicht aufhalten und insbesondere nicht abgelegt werden. 

Jeder Benutzer hat größtmögliche Rücksicht auf die anderen Benutzer zu nehmen und alles zu unterlassen, was zu einer 
Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte. Jeder Benutzer hat damit zu recnen, dass er durch andere Benutzer oder 
herab fallende Gegenstände gefährdet werden könnte und hat eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge zu treffen. 
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ausgeübt werden. 

anlage 

unberührt. 

Augsburg, den 15.06.2010 

DAV Sektion Augsburg e.V. 

Peutingerstr. 24, 86152 Augsburg 

gez. Rolf Jüngst 1. Vorstand

Firma Bergbader, Oliver Bader 

Ilsungstr. 15b, 86161 Augsburg 

gez. Oliver Bader 
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Firma Bergbader Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg
tel: +49 (0)821-589 40 79 fax: +49 (0)821-589 40 79 web: www.bergbader.de 

durch die Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader im DAV Klettercenter (Stand 06/10)

1. Benutzungsberechtigt sind nur Personen, die gemäß der gültigen Benutzungsordnung das Kletterzent-
rum benützen dürfen und über die allgemein anerkannten Sicherungs- und Kletterkenntnisse verfügen. 
Die Benutzung des Kletterzentrums und der verliehenen Ausrüstungsgegenstände erfolgt auf eigene 
Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vor 
Gebrauch der Ausrüstungsgegenstände die jeweilige Gebrauchsanweisung zu lesen ist. Diese liegen an 
der Anmeldung aus und können dort eingesehen werden. 

2. Eltern und Aufsichtsberechtigte haften für Ihre Kinder beziehungsweise die ihnen anvertrauten Per-
sonen. Minderjährige, die im Rahmen der Benutzerordnung des Klettercenters dort klettern dürfen, 
benötigen die schriftliche Erlaubnis Ihrer Erziehungsberechtigten, um Material entleihen zu können. 

3. Anfänger, die nicht über die erforderlichen Kletterkenntnisse verfügen, dürfen kein Material entleihen. 
Bei Gruppen unter Leitung eines autorisierten Übungsleiters wird das Material nur dem Übungsleiter 
verliehen. Dieser haftet für alle Rechtsfolgen bei Weitergabe des Materials an die Gruppenteilnehmer. 

4. Klettern ist als Risikosportart gefährlich und erfordert deshalb ein hohes Maß an Umsicht und Eigen-
verantwortlichkeit. Der falsche Gebrauch von Ausrüstungsgengenständen kann für den Benutzer, aber 
auch Dritte erhebliche Gefahren für Leib und Leben bewirken. Insbesondere wird hingewiesen auf: 
-den korrekten Verschluss des Klettergurtes 
-auf einen korrekten Seilverlauf 

-
erstellen, etc.) zu überprüfen. Mängel sind sofort zu melden. Bei Beschädigung oder unsachgemäßem 
Gebrauch ist der Verleiher berechtigt Schadenersatz zu verlangen. 

6. Der Verleih erfolgt nur für die Dauer eines Ausleihtages. Das Material darf nur jeweils im DAV Kletter-
zentrum Augsburg benutzt werden. 

Augsburg, den 1.06.2010 

Firma Bergbader, Inhaber Oliver Bader 

 




